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 Veröffentlicht am 01.10.1992

Rechtssatz

Wenn von einem gewaltsamen Eindringen der Polizeibeamten nicht die Rede  sein kann und auch nicht erwiesen ist,

daß der Beschwerdeführer von den Sicherheitswachebeamten gezwungen wurde, die Wohnung zu verlassen, lag gar

keine Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt durch Organe der

Bundespolizeidirektion Wien vor. Daher mangelt es an einem tauglichen Beschwerdegegenstand und war die

Beschwerde als unzulässig zurückzuweisen.

Schlagworte

Achtung des Privat- und Familienlebens; Eindringen in die Wohnung; Zurückweisung der Beschwerde

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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